
Beratende Mitglieder gibt es in dieser Legislaturperiode nicht. 

 

Die Vorsitzende verpflichtet die anwesenden bürgerschaftlichen Mitglieder zur gewissenhaften 

und unparteiischen Erfüllung ihrer Obliegenheiten durch Handschlag. Die Verpflichtungser-

klärungen werden unterschrieben und die Verpflichteten bekommen ein Exemplar ausgehän-

digt. 


